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Zusätzliche Geschäftsbedingungen für den Verkauf von gebrauchten Maschinen und sonstigen Produkten 

zur Verwendung gegenüber Unternehmern      Stand: 09 / 2015 

 

§ 1 Geltung 

(1) Diese „Zusätzlichen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von gebrauchten Maschinen 
und sonstigen Produkten zur Verwendung gegenüber Unternehmern“ (nachfolgend „AGB“ 
genannt) ergänzen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Hermann Römhild GmbH, 
Detmolder Str. 14-16, 33102 Paderborn und gelten für alle von unserem Unternehmen 
geschlossenen Verträge mit anderen Unternehmern im Sinne des § 14 BGB für den Verkauf 
von gebrauchten Maschinen und sonstigen Produkten. Nachfolgend wird unser Unternehmen 
auch als „Verkäufer“ bezeichnet. 

(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch 
wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der 
Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

(3) Im Übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Hermann Römhild GmbH, 
Detmolder Str. 14-16, 33102 Paderborn. 

 

§ 2 Gewährleistung, Sachmängel 

Die Lieferung / der Verkauf von gebrauchten Maschinen und sonstiger Produkte erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

 

§ 3 Umfassender Eigentumsvorbehalt 

(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils beste-
henden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der 
zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über alle Waren und Produkte 
des Verkäufers (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung 
beschränkten Kontokorrentverhältnis). 

(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den 
nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware 
wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer. 

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 
9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen 
und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung 
im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittel-
bar das Eigentum oder - wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder 
der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware - das Miteigentum 
(Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbe-
haltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher 
Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder - im o. g. Verhältnis - Miteigentum an der neu geschaffenen Sache 
zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer 
einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen 
als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, 
dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten 
Verhältnis. 

(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungs-
halber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber - bei Miteigentum des Verkäu-
fers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil - an den Verkäufer 
ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder 
sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt 
den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen 
einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerru-
fen. 

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer 
sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber 
informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der 
Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem 
Verkäufer. 

(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder 
Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 
50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer. 

(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungs-
verzug - vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu 
verlangen. 

 

§ 4 Schlussbestimmungen 

(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäu-
fers Paderborn oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in diesen 
Fällen jedoch Paderborn ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmun-
gen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Ver-
tragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
AGB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

 

Hinweis: Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem 
Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbei-
tung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 
erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu übermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 


